
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2019/4/16 Ra 2018/05/0163
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.2019

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs1

Rechtssatz

Im Falle von Ungehorsamsdelikten gemäß § 5 Abs. 1 VStG hat der Beschuldigte die Behauptungslast zur

Glaubhaftmachung, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden tri7t (vgl. etwa VwGH

28.10.1999, 98/06/0062), so beispielsweise dadurch, dass er ein wirksames Kontrollsystem eingerichtet hat.
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